
1 Einleitung

Im 8./7. Jh. v. Chr. schlossen sich einige kleine latinische Hügelsiedlun-
gen am unteren Lauf des Tibers zu einer folgenreichen Gemeinschaft
zusammen. Mit der Vereinheitlichung des Siedlungsgebiets der künfti-
gen Stadt Rom hatte ein beispielhafter Aufstieg begonnen, der spätere
Generationen immer wieder faszinierte. Das neu entstehende politische
Zentrum in Mittelitalien stand gegen 600 v. Chr. zunächst unter dem
Einfluss der Etrusker, die ihre Macht von der Toskana her weiter nach
Süden ausdehnten. Unter der Zuwanderung aus weiteren angrenzenden
Gegenden bildete sich in Rom eine neue herrschaftliche Schicht, welche
die Macht nach anfänglichem Königtum um 500 v. Chr. unter sich auf-
teilte und ihr Territorium erfolgreich ausbaute.

In der Folge sind nicht nur die Etrusker selbst, sondern auch die an-
deren umliegenden italischen Völker von Rom zurückgedrängt bzw.
vereinnahmt worden. Bis zum Jahre 270 v. Chr. war ganz Italien süd-
lich des Arno an Rom gebunden und kurz darauf kam es zu den lang-
jährigen Auseinandersetzungen mit dem punischen Karthago als der
wichtigsten gegnerischen Macht im westlichen Teil der alten Welt. Im
Jahre 201 v. Chr. erreichte die Stadt einen entscheidenden Sieg über
die Punier und übernahm damit auch die Kontrolle über das ganze
westliche Mittelmeer. Kurz darauf wurde sogar das östliche Mittel-
meergebiet erobert, und unter Pompeius und Caesar erreichte das
Imperium Romanum im 1. Jh. v. Chr. die Grenze von Rhein und
Euphrat.

Die Herrschaftsausdehnung zur Zeit der Republik hatte freilich
auch ihre Kehrseite. Durch die Vergrößerung des Machtbereichs wa-
ren die gemeindestaatlichen Strukturen und die aristokratische Regie-
rung des Senats überholt worden, wurden aber keiner grundlegenden
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Revision unterzogen. Einzelpersönlichkeiten, die sich der Macht von
Heereseinheiten bedienten, versprachen den Bürgern und Soldaten im
1. Jh. v. Chr. konkrete Lösungen existenzieller Probleme, wozu insbe-
sondere Landzuweisungen gehörten. Die herausragende Position und
der politische Anspruch dieser Politiker und Feldherren ließen sich
schwerlich im Gefüge der alten Führungselite der Nobilität einbinden,
sodass die Republik grundsätzlich gefährdet oder sogar »verloren« er-
schien: »Res publica amissa est«, wie es Cicero wiederholt ausdrück-
te,1 wobei gerade er bis zuletzt verbissen um den Erhalt der traditio-
nellen Strukturen kämpfte. Nach der Ermordung Caesars im Jahre 44
v. Chr. und dem kriegerischen Nachfolgestreit sollte unter Augustus
eine neue politische Ära beginnen, an deren Spitze fortan ein princeps
stand. Die Republik wurde im Jahre 27 v. Chr. vom »Prinzipat« abge-
löst, das die »Kaiserzeit« einläutete und Roms Existenz nochmals 500
Jahre lang sicherstellte.

Die Ursache der Größe Roms stellte schon beim römischen Schrift-
steller Livius (59 v. Chr.–17 n. Chr.) eine Leitfrage dar. Roma aeterna
(»Ewiges Rom«) wurde unter Augustus als erstem Kaiser zu einem Leit-
gedanken, der auch im Mittelalter und in der Neuzeit faszinierte. So-
wohl das Heilige Römische Reich Deutscher Nation als auch Napoleon
knüpften an ihn an. Durch die Rezeption des römischen Rechts in West-
europa wurde der römischen Rechtsidee ein dauerhaftes Nachleben ge-
sichert. Sowohl das deutsche Kaisertum als auch das Papsttum konnten
sich als Rechtsnachfolger der römischen Kaiser im Westen erachten.

In der Neuzeit erhielt aber auch die römische Republik wieder neue
Bedeutung. In ihr wurde eine Mischverfassung mit »checks and bal-
ances« erkannt, die einer Volksherrschaft, wie sie in der athenischen
Demokratie gegeben war, vorgezogen wurde.2 Die englischen Aufklärer
des 17. Jhs. sahen in der Monarchie nach wie vor Vorteile. Thomas
Hobbes verband die Demokratie mit Unordnung und einer ungerech-
ten, entscheidungsschwachen Pöbelherrschaft (Leviathan 19), während
John Locke das Volk über die Staatsform entscheiden lassen wollte und
eine Mäßigung durch Gewaltenteilung forderte (Zwei Abhandlungen
über die Regierung 2,132. 143–148). Dementsprechend galt die Demo-
kratie auch in der »Glorious Revolution« (1688/89), welche das Zu-
sammenspiel von König und Parlament regelte, als Grundlage für Chaos
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und Anarchie. Erst im 18. Jh. stellte der schottische Philosoph David
Hume die Idee einer repräsentativen Demokratie in den Vordergrund.3

Die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung setzte in den 1770er-
Jahren ebenfalls auf republikanische Freiheit und Stabilität. Auch in der
Französischen Revolution von 1789 rückte nicht die Demokratie ins
Zentrum, da Frankreich dafür allein schon durch seine Größe als unge-
eignet erschien und ein Repräsentativsystem nach demMuster der römi-
schen Republik als adäquater galt.4 Der Revolutionär Gracchus Babeuf,
der sich gegen die Regierung des Direktoriums wandte (1795–1799),
orientierte sich an den römischen Volkstribunen, welche die Interessen
des Volkes wahren sollten, und trat entsprechend für eine repu-
blikanische Verfassung ein. Somit hatte die römische Republik insge-
samt eine geeignete Vorlage für die atlantischen Revolutionen abgege-
ben und die daraus resultierenden modernen Verfassungen mitgeprägt.

Abb. 1: Archaisches Rom, Modell im Museo della Civiltà Romana, Esposizione
Universale di Roma (E.U.R.); links Iuppitertempel, davor Forum Boa-
rium und Holzbrücke (Pons Sublicius), Mitte Palatin.
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Periodisierung

Allgemein hat sich in der modernen Literatur eine Dreiteilung der Re-
publik eingebürgert:5

1. Die frühe Republik bzw. das Zeitalter der Ständekämpfe (509–287
v. Chr.), in denen ein Ausgleich zwischen Patriziern und Plebejern
erreicht und ein großer Teil Italiens unterworfen wurde.

2. Die klassische oder mittlere Republik (287–133 v. Chr.), in der die
Mittelmeerwelt vereinnahmt wurde.

3. Die späte Republik bzw. das Zeitalter der Krise, das früher auch als
Zeitalter der Revolution bezeichnet wurde (133–27 v. Chr.).

Das Ende der Republik hat sich schon mit dem Einmarsch Caesars in
Italien (49 v. Chr.) und dessen Diktatur (48 v. Chr.) angekündigt, die
dann zu einer Dauerherrschaft mutierte. Auf Caesars Ermordung (44
v. Chr.) folgte eine Phase der Bürgerkriege, die sich mit dem Regime
des Triumvirats (43 v. Chr.) verband und mit der entscheidenden
Schlacht von Actium (31 v. Chr.) endete, bis dann Octavian im Jahre
27 v. Chr. zum Augustus erhoben wurde. Für die Zeit vor 500 v. Chr.
wird von der Königszeit oder auch sachgemäßer vom archaischen
Rom gesprochen, in der es zu einer Zuwanderung von Etrurien und
anderen umgebenden Gebieten gekommen war und die Grundsteine
für eine expansive Herrschaftsbildung gelegt wurden.

Während der Zeit der Republik ergab sich jeweils ein folgenreiches
Spannungsverhältnis zwischen Innen- und Außenpolitik.6 In der Früh-
zeit stand der neu entstehende patrizische Geschlechterstaat in Rivali-
tät mit den umliegenden Städten und Völkern. Zudem war er im In-
nern mit dem Ständekampf zwischen den Patriziern und Plebejern
beschäftigt. Er hatte daher nur geringe außenpolitische Ambitionen
und verfolgte zunächst eine beschränkte territoriale Hegemonie, die
sich auf die unmittelbare Umgebung konzentrierte. Die Erfolge der
Plebejer im Ständekampf bewirkten ab 367 v. Chr. die Entstehung ei-
ner neuen patrizisch-plebejischen Führungsschicht, der sog. Nobilität.
Diese ermöglichte ab der zweiten Hälfte des 4. Jhs. v. Chr. eine dyna-
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mische Außenpolitik und Expansion, die sich in den Jahren 340–270
v. Chr. mit der Eroberung Italiens verband. Dabei wurden zunächst
die Latiner (338 v. Chr.), dann die Samniten (291 v. Chr.) und
schließlich die übrigen Stämme Mittel- und Unteritaliens Rom unter-
worfen.

Die sog. klassische Republik schloss an das Ende des Ständekamp-
fes (287 v. Chr.) an und basierte auf dem baldigen Abschluss des letz-
ten Samnitenkrieges (272 v. Chr.). In der anschließenden Phase, deren
Dauer bis zum Jahre 133 v. Chr. festgelegt wird, schottete sich die No-
bilität als Führungselite ab und die staatlichen Institutionen wurden
kaum noch erweitert. Gleichzeitig gelang es aber, ein Weltreich zu ero-
bern: In den Jahren 264–201 v. Chr. wurden die Punier ausgeschaltet,
was die Beherrschung des westlichen Mittelmeeres zur Folge hatte; in
den Jahren 200–167/146 v. Chr. wurden den Makedonen und Seleuki-
den Niederlagen beigebracht und damit auch das östliche Mittelmeer
machtpolitisch eingenommen. Die Expansion während der klassischen
Republik hatte dazu geführt, dass die innere Ordnung lange Zeit ge-
stützt und bestätigt wurde.

Dennoch entstand ein Missverhältnis zwischen Weltherrschaft und
stadtstaatlich-aristokratischer Ordnung. Dies führte in der Folge zu ei-
ner Zeit der Krise und inneren Unruhen, die im Jahre 133 v. Chr. mit
Tiberius Gracchus einsetzte und mit Caesar bzw. Augustus endete. Da-
mals kamen die Auswirkungen der strukturellen Veränderungen im
Rahmen des Imperiums zum Tragen und führten zur Auflösung der re-
publikanischen Ordnung. Die Außenpolitik konzentrierte sich ver-
mehrt auf die Sicherung des Herrschaftsgebiets und dessen Verwal-
tung. Zur Lösung der militärischen Aufgaben war es jedoch nötig,
langfristige Kommandos für einzelne Feldherren zu vergeben. Diese
banden die zunehmend berufsmäßig operierenden Soldaten an ihre
Person, wodurch die Heeresklientel zu einem gewichtigen Faktor wur-
de. Dies trug zum Zerfall der traditionellen gesellschaftlichen und poli-
tischen Verhältnisse bei, sodass daraus ein Bürgerkrieg und schließlich
die Alleinherrschaft des princeps resultierten.

Periodisierung
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Staats- und Verfassungsbegriff

Der Historiker Polybios (ca. 200–120 v. Chr.) sah in der römischen
Verfassung (politeia) einen wesentlichen Erfolgsfaktor der Römer, de-
nen der Aufbau eines Weltreiches gelungen war. Die römische Repu-
blik besaß jedoch keine geschriebene Verfassung, sondern nur seit je-
her überlieferte, traditionelle Regeln, die als mos maiorum (»Sitte der
Vorfahren«) bezeichnet wurden: »Er [mos maiorum] enthielt alle das
öffentliche Leben betreffenden Grundsätze über die Zuständigkeiten
der Staatsorgane, die Regeln ihres Handelns und das Verhältnis zwi-
schen Amt und Amtsträger, d. h. die Ämterordnung schlechthin.«7

Diese Dinge konnten im Konfliktfall auch durch Gesetze (lex/leges) ge-
regelt werden, ohne dass die Gesetze aber je in ein einheitliches System
integriert worden wären. Christian Meier spricht im Anschluss an Ci-
cero (rep. 2,2 f.) von einer gewachsenen Verfassung und stellt fest:

»Die römische Republik kannte kein in rechtlichen Kategorien zu fassendes
Institutionengefüge, das sich – unsern Verfassungen entsprechend – aus dem
Ganzen ihrer Ordnung herauslösen ließe.«8

Neben dem Fehlen einer Verfassungsurkunde ist auch die Absenz eines
prägnanten Staatsbegriffs bezeichnend. Im Zentrum stand der Begriff
res publica, die »öffentliche Sache«, im Gegensatz zu res privata. Res
publica bezeichnet aber auch den nichtmonarchischen Freistaat im Ge-
gensatz zum regnum, dem »Königtum« mit absolutem Gewaltmono-
pol. Die Selbstbezeichnung der Römer lautet populus Romanus oder
auch senatus populusque Romanus (SPQR) und umfasst das Gesamt-
volk, also Patrizier und Plebejer, die der durch Rechtsgesetze gefügten
Ordnung unterstanden. Der Name des Staates benennt somit nur den
Souverän und enthält keinen Hinweis auf die Verfassungsform.9

Der Aufbau des Staates wurde von den Römern mit dem Begriff
constitutio umschrieben. Diese enthält gemäß Cicero »erstens eine ge-
wisse Ausgewogenheit der Rechte (aequabilitas), welche freie Männer
nicht längere Zeit entbehren können, zweitens aber Stetigkeit (firmitu-
do), weil jene Grundformen leicht in die ihnen entgegengesetzten Feh-
ler umschlagen, so dass aus dem König ein Gewaltherr wird, aus den
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Aristokraten (optimates) ein Parteiklüngel (factio), aus dem Volk eine
Masse und ein wüstes Durcheinander, und weil die Grundformen
selbst oft in neue Formen hinüberwechseln. Dies geschieht in dieser
die Grundformen verbindenden, im rechten Maß gemischten Verfas-
sung (permixta constitutio) in der Regel nicht außer bei großen Feh-
lern der führenden Männer. Denn es besteht kein Grund zu einer Um-
wälzung, wo jeder fest an seinem Platze steht und kein Abgrund
lauert, in den er gleiten und stürzen kann« (rep. 1,69).

Cicero lehnt sich hier in den Auseinandersetzungen der späten Re-
publik an das griechische Modell des Verfassungsumschwungs an, wie
es Aristoteles im 4. Jh. v. Chr. formuliert hatte. Um den Wechsel der
Verfassungen zu verhindern, ist es nötig, Teile der Monarchie, Aristo-
kratie und Demokratie zu mischen (sog. Mischverfassungstheorie).
Entscheidend sind »ihre Autorität kraft Alter und Bewährung, ihr die
gesellschaftlichen und staatsorganisatorischen Kräfte ausbalancieren-
des Gleichmaß (aequabilitas), ihre die Freiheit bewahrende Aufgabe
bzw. Funktion und ihre dauerhafte Beständigkeit (firmitudo).«10 Auch
wenn diese Bedeutung von constitutio in der Antike nicht mehr weiter-
verfolgt wurde, war Cicero damit bereits in die Nähe des modernen
Verfassungsbegriffs gerückt.11

Dieser wurde allerdings erst im 18. Jh. bedeutsam, als sich das Bür-
gertum gegen den monarchischen Absolutismus richtete. Im Kampf ge-
gen Feudalismus und eigenmächtige Fürsten traten Forderungen nach
Gleichheit und Menschenrechten ins Zentrum. Bei den daraus resultie-
renden Verfassungen handelte es sich um eigentliche »Herrschafts-
kompromisse«. Diese führten Frieden zwischen verschiedenen Kon-
fliktparteien herbei, indem allgemein gültige Rechtsnormen festgelegt
wurden.12 Die römische Republik und die darin herrschende Freiheit
für den Einzelnen erhielten dabei Vorbildcharakter.

Staats- und Verfassungsbegriff

15

©
 2

02
1 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



Forschungsgeschichte zur Verfassung und
Gesellschaft Roms

In der Renaissance hatte eine neue Beschäftigung mit der Erbschaft
der einstigen Großmacht Rom begonnen. Livius war schon um 1300
zu neuen Ehren gekommen und im 16. Jh. wurden auch die von Plu-
tarch dargestellten »großen Einzelpersönlichkeiten« wieder zu Vorbil-
dern erhoben. Niccolò Machiavelli (1469–1527) interessierte sich so-
wohl für die Ursprünge als auch den Aufstieg Roms und beschäftigte
sich dementsprechend mit der ausführlichsten Quelle zum frühen
Rom, den ersten zehn Büchern des Livius (Discorsi sopra la prima
deca di Tito Livio). Dabei fragte er nach dem Wesen der Republik als
zentraler Regierungsform, in der die Kriegführung und Religion eine
entscheidende Rolle spielten. Besonderes Interesse galt den Prinzipien
von Herrschaft, die anhand von römischen Königen, Feldherren, Dik-
tatoren und Kaisern abgehandelt wurden und in einer eigenen Schrift
über die Rolle des Herrschers (Il principe) zur Darstellung kamen.

In Frankreich verfasste Montesquieu 1734 seine Considérations sur
les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Er betonte
darin den Wert der Gesetze, die bei den Römern zentralen Stellenwert
erlangt hatten. Damit trat erstmals die Verfassungsfrage in den Vor-
dergrund, sodass Rom nicht mehr nur unter moralisierender Sicht the-
matisiert wurde. Montesquieu hatte aber auch schon erkannt, dass
Rom an bestimmte Dimensionen gebunden war und die Ausdehnung
des Imperiums zum Untergang führte. Die Gesetze hätten unter den
Kaisern nicht mehr ausreichend korrigiert werden können. Somit
konnten sie für Montesquieu auch nicht mehr den Fortbestand der
freiheitlichen Grundstrukturen garantieren.

Eine entscheidende Vorgabe für die wissenschaftliche Beschäftigung
mit Rom machte dann Barthold Georg Niebuhr, der im Jahre 1811/12
eine Römische Geschichte verfasste, die in zwei Bänden erschien. Im
Gegensatz zu seinen Vorgängern stellte seine Darstellung der römi-
schen Republik keine Nacherzählung von Livius’ Universalgeschichte
dar. Vielmehr übte er an der widersprüchlichen Überlieferung histori-
sche Kritik, freilich oft noch ohne befriedigende Lösungen zu finden.
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In sein Werk flossen in neuer Weise zahlreiche Analogien und Gegen-
wartsbezüge ein. Da Niebuhr mit seiner Quellenkritik auf die For-
schung des 19. Jhs. große Wirkung ausübte, gilt er oft auch als Be-
gründer der modernen deutschen Geschichtsschreibung.13

Die monumentalsten Forschungen zu Rom legte in der Folge Theo-
dor Mommsen (1817–1903) vor. Er war von Hause aus Jurist und da-
her für die Darstellung des römischen Rechts prädestiniert. Sein Wirken
bezog sich jedoch auf alle Bereiche der Altertumswissenschaft von der
Philologie über die Historie bis hin zur Numismatik und Epigrafik.
Mommsen war u. a. maßgeblich an dem bis heute zentralen Inschriften-
werk Corpus Inscriptionum Latinarum (CIL) beteiligt. Als ursprüng-
lich begeisterter Anhänger der 1848er-Revolution war er von einer
Epoche des Umbruchs und neuen Verfassungsdenkens geprägt, das sich
mit der Verwirklichung moderner Staatlichkeit verband. 1854–1856
legte Mommsen drei Bände über die Römische Geschichte vor, die mit
einer Verherrlichung von Caesar endete. In ihm sah Mommsen einen
ungekrönten Volksmonarchen, der mit den ungelösten Problemen und
korrupten Verhältnissen der ausgehenden Republik aufräumte.14

Die größte Leistung Mommsens war aber seine Abhandlung Römi-
sches Staatsrecht, die von 1871–1888 in drei Bänden erschien. Obwohl
die Römer keine Kodifikation des Staatsrechts kannten, ist es Momm-
sen gelungen, eine systematische Darstellung aller Dinge des öffentli-
chen Rechts vorzunehmen. Die Systematik erhielt dabei den Vorrang
vor dem Historischen. Zentral in Band 1 ist die Charakterisierung der
Magistratur, die den Oberbegriff für alle staatlichen Ämter darstellt.
Die Magistratur wurde grundlegend mit den Begriffen imperium und
potestas gefasst, wobei imperium die unbeschränkte militärische, juris-
diktionelle und polizeiliche Amtsgewalt der obersten Magistrate zum
Ausdruckt bringt und potestas die Befugnis zu rechtswirksamen Hand-
lungen, insbesondere Befehle und Zwangsmaßnahmen, umfasst. Band 2
wendet sich ausführlich den einzelnen Magistraturen zu, während
Band 3 die Bürgerschaft und den Senat abhandelt. Mommsen folgte da-
mit einer Dreiteilung der politischen Gewalt in Magistratur, Senat und
Volksversammlung, die schon antike Autoren wie Polybios (6,11) vor-
gegeben hatten und die bis in die heutigen Darstellungen erhalten ge-
blieben ist.

Forschungsgeschichte zur Verfassung und Gesellschaft Roms
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Eine neue Forschungsrichtung beschäftigte sich im frühen 20. Jh. mit
der Führungsschicht und deren vielfältigen Nah- und Treueverhältnis-
sen. Voraussetzung dazu war die prosopografische Arbeit von Fried-
rich Münzer von 1920 über die Römische(n) Adelsparteien und
Adelsfamilien. Diese basierte auf Münzers zahlreichen Artikeln über
Einzelpersonen in dem großen altertumskundlichen Lexikon Paulys
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Als bahnbre-
chend hatte sich auch die Frankfurter Habilitationsschrift von Mat-
thias Gelzer aus dem Jahre 1912 erwiesen: Die Nobilität der römi-
schen Republik. Diese beleuchtet die Führungsschicht der Römer und
ihre Beziehungen untereinander, im Hinblick auf politische Gruppen-
bildung. Dabei hebt Gelzer die Bedeutung der verschiedenen Treuever-
hältnisse hervor. Dazu gehört erstens das Nahverhältnis (Verwandt-
schaft), zweitens das Schutzverhältnis (patrocinium, geprägt von
clientes als Abhängigen) und drittens das Freundschaftsverhältnis
(amicitia). Insgesamt zeigt sich, dass die Klientelverhältnisse die
Machtgrundlage der Nobilität bildeten.

Eine ausgedehnte Materialsammlung zur Wirtschafts- und Sozial-
struktur erarbeitete Tenney Frank 1933–1940 in seinem fünfbändigen
Economic Survey of Ancient Rome. Dabei betrachtete er die ungelös-
ten ökonomischen Probleme als Ursache für den Untergang der Repu-
blik. Einen wichtigen Beitrag zu den politischen Gruppierungen der
späten römischen Republik stellte in der gleichen Zeit der Lexikonarti-
kel von Hermann Strasburger über die »Optimates« dar, der 1939 in
Paulys Realencyclopädie erschien. Er machte klar, dass Optimaten
und Popularen keine politischen Parteien verschiedener Gesellschafts-
schichten waren, sondern Interessengruppierungen innerhalb der No-
bilität und deren internen Auseinandersetzungen bildeten. Populare
Politiker haben sich gemäß Strasburger nur des Volkes bedient, um
selbst Macht zu erlangen und nicht, um die politischen Verhältnisse in
ihren Grundzügen zu verändern. Ihre Zusammensetzung und Techni-
ken hat dann Christian Meier 1965 in demselben Lexikon (Suppl. 10)
im Artikel »Populares« ausführlich umrissen.

In diesem Zusammenhang ist auch das nach wie vor aktuelle Buch
von Christian Meier aus dem Jahre 1966 entstanden, das den Titel
Res publica amissa trägt. Aufbauend auf den Forschungen zu den
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